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der Linie IX für die'Erfüllung der Gesamtaufgaben das- MfS in 
allgemeinen und für nie Verwirklichung Her Aufgaben des Straf
verfahrens in besonderen.
Hier erweist sich in jedem Einzelverfahren, wie die Untcr- 
suchungsornane des MfS die dargestellten Aufgaben der konsequen
ten und differenzierten, auf hohen politischen und politisch
operativen 
sehen Rech 
entscheidu 
seiner Auf 
ist , die V 
aber kein

Nutzeffekt gerichteten Durchsetzung des Sozialist!- 
ts im St rsfverfahren beherrschen. In den Abschluß- 
nnon manifestiert sich, wie das Ermittlungsverfa’nroh 
gebe im Rahmen des Strafvorfshrens gerecht geworden 
oraussstzung dafür zu schaffen, daß jeder Schuldige. 
Unschuldiger strafrechtlich zur Verantwortung gezogen

wird .
Die hohe Verantwortung der Untersuchungsabteilung für -die De- 
stimmunn der politisch und rechtlich richtigen Abschlußenischoi- 
düng ergibt sich insbesondere aus der, durch die Bearbeitung dos 
Ermittlungsverfahrens bedingten einmaligen Sachkunde
über die Details des Ermittlungsergebnisses und seine poli-
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tischen und politisch-operativen Zusammenhänge. Daraus erklärt sich 
die Bedeutung der Abschl'uSentScheidung der Untersuchungsorgane 
des MfS für den weiteren Verlauf des Strafverfahrens.
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Die Vorbereitung auf den Abschluß und die Erarbeitung des 
Schlußberichte zwingt den Untersuchungsführer dazu,

. sämtliche im Ermittlungsverfahren existierenden strafprozes
sualen Beweismittel nochmals in Augenschein zu nehmen, sich 
damit den Umfang und die verschiedene Qualität der Bcweis- 
fDhrungsmaßnahmen zusammenfessend zu verdeutlichen;


